
R e c h t s v e r o r d n u n g  
über 

die allgemeine Verkürzung der Sperrzeit für Außenbewirtschaftungen von Schank- und 
Speisewirtschaften in der Gemeinde Auenwald  

und über die Festsetzung der Sperrzeit für Schank- und Speisewirtschaften anlässlich der 
„Auenwald-Hocketse“ 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Auenwald hat am 15. Oktober 2007 aufgrund des § 18 
Gaststättengesetz (GastG) in der Fassung vom 5. Mai 1970 (BGBl. I S. 465) und des § 11 
Gaststättenverordnung (GastVO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 18.2.1991 (GBl. 1991 
S. 195 f) in Verbindung mit § 1 Abs. 5 Gaststättenverordnung und § 44 Abs. 3 Satz 1 der 
Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.7.2000 (GBL. S. 581 ff), 
zuletzt geändert am 14.2.2006 (GBl. S. 20) folgende Rechtsverordnung erlassen: 
 

§ 1 
Sachlicher Geltungsbereich 

(1) Diese Rechtsverordnung gilt für alle Schank- und Speisewirtschaften im Sinne des § 1 GastG, 
welche eine Außenbewirtschaftung betreiben. 
(2) Diese Rechtsverordnung gilt auch für alle vorübergehend eingerichteten Schank- und 
Speisewirtschaften gemäß § 12 GastG, die eine Außenbewirtschaftung betreiben. 
 

§ 2 
Allgemeine Regelung 

(1) Der Beginn der Sperrzeit wird in den Monaten Mai bis September abweichend von § 9 GastVO  
auf 22.00 Uhr für die Tage Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag und  
auf 23.30 Uhr für die Tage Freitag und Samstag  
festgesetzt. 
(2) Die Sperrzeit gilt für einzelne Betriebe vorbehaltlich der baurechtlichen Zulässigkeit. Bei massiven 
Beschwerden der Anwohner kann im Einzelfall eine abweichende Sperrzeit festgesetzt werden. 
(3) Sofern für einzelne Betriebe gemäß § 12 GastVO ein abweichender Zeitpunkt für den Beginn der 
Sperrzeit festgesetzt ist, bleibt diese Einzelregelung unberührt. 
 

§ 3 
Regelung anlässlich der Auenwald-Hocketse 

(1) Der Beginn der Sperrzeit für Außenbewirtschaftungen wird abweichend von § 2 dieser Verordnung 
anlässlich der Veranstaltung „Auenwald-Hocketse“ im in Absatz 2 beschriebenen Geltungsbereich  
in der Veranstaltungsnacht Freitag auf Samstag auf 2 Uhr, 
in der Veranstaltungsnacht Samstag auf Sonntag auf 2 Uhr, 
in der Veranstaltungsnacht Sonntag auf Montag auf 24 Uhr und 
in der Veranstaltungsnacht Montag auf Dienstag auf 24 Uhr festgesetzt. 
(2) Absatz 1 gilt nur im räumlichen Geltungsbereich Lippoldsweilerstraße 1 bis 19, Holzbachweg und 
Auenstraße von der Einmündung Lippoldsweilerstraße bis zur Einmündung Brückenweg der 
Gemeinde Auenwald. 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

(1) Diese Rechtsverordnung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Auenwald, den 15. Oktober 2007  
 
Karl Ostfalk 
Bürgermeister 


